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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102012002000, 99102012002000

Leistungsbezeichnung I Grundsteuer festsetzen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Rheinland-Pfalz

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext  Grundbesitzabgaben, Grundbesitz

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Steuern (102)

Verrichtungskennung Festsetzung (002)

SDG-Informationsbereich Sonstige Steuern: Zahlung, Sätze, Steuererklärungen

Lagen Portalverbund Wohnen und Umzug (1050200), Grundsteuer und
Grunderwerbsteuer (1060400)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein
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Fachlich freigegeben am 28.03.2024

Fachlich freigegen durch Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bewg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/grstg_1973/index.h
tml
https://www.gesetze-im-internet.de/bewg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/grstg_1973/index.h
tml

Teaser Hier erhalten Sie grundlegende Informationen zur
Grundsteuer.

Volltext Die Grundsteuer ist eine Realsteuer (auch Objektsteuer
genannt), die an das Vorhandensein einer Sache,
nämlich der wirtschaftlichen Einheiten des
Grundbesitzes als Steuergegenstand anknüpft. Sie wird
von der Gemeinde erhoben, auf deren
Gemeindegebiet der Grundbesitz liegt. Steuerpflichtig
ist, soweit keine Steuerbefreiung greift, der im Inland
liegende Grundbesitz.

Steuergegenstand ist der Grundbesitz und zwar

• Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer
A),
• Grundstücke (Grundsteuer B) einschließlich der
jeweiligen Betriebsgrundstücke.

Allgemeiner Hinweis: Im sogenannten
Interimszeitraum von 01.01.2022 bis einschließlich
31.12.2024 werden sowohl Einheitswerte nach
bisherigem Recht als auch Grundsteuerwerte nach
neuem Recht festgestellt. Die auf Grundlage der
Grundsteuerwerte nach neuem Recht festgesetzten
Grundsteuermessbeträge entfalten ihre steuerliche
Wirkung ab dem am 01.01.2025 beginnenden
Kalenderjahr (Hauptveranlagung 2025). Die auf Basis
der Einheitswerte festgesetzten
Grundsteuermessbeträge gelten noch bis zum Ende
des Jahres 2024.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen
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Kosten

Verfahrensablauf Die Grundsteuer wird in einem dreistufigen Verfahren
ermittelt:

Die Feststellung des Einheitswerts bzw. des
Grundsteuerwerts (Stufe 1) und die Festsetzung des
Grundsteuermessbetrags (Stufe 2) erfolgen durch das
örtlich zuständige Finanzamt.

Die Festsetzung der Grundsteuer (Stufe 3) erfolgt
durch die Gemeinde. Die Gemeinde wendet auf den
vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbetrag
den von ihr festgelegten Hebesatz für die Grundsteuer
A bzw. die Grundsteuer B an und bestimmt so die zu
entrichtende Grundsteuer.

Mit Wirkung (frühestens) ab dem 01.01.2025 kann die
Gemeinde auf unbebaute, aber baureife Grundstücke
für Zwecke der Baulandmobilisierung einen
Sonderhebesatz (sog. Grundsteuer C) festsetzen.

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Für Fragen zum Grundsteuerbescheid wenden Sie sich
an die Gemeinde, in der das Grundstück belegen ist.

Für Fragen zum Grundsteuermessbetrag, zum
Einheitswert oder zum Grundsteuerwert wenden Sie
sich an das zuständige Finanzamt. Dieses können Sie
mit der Finanzamtssuche auf der Webseite des
Bundeszentralamtes für Steuern ermitteln.
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/
Finanzamtsuche/finanzamtsuche.html
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/
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Finanzamtsuche/finanzamtsuche.html

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Grundsteuer festsetzen, Setting property tax
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